
 

 

 
Kontakt  
Landratsamt Böblingen 
Parkstraße 16 
71034 Böblingen 
     
Frau Jaskolka 
T 07031 663 - 1244 
s.jaskolka@lrabb.de 
     
Herr Happe 
T 07031 663 - 1586 
k.happe@lrabb.de 
  

     
     
     
     
     
SACHGEBIET BETREUUNG & VORSORGE 
     
     

Selbständige*r 
Berufsbetreuer*in im 
Landkreis Böblingen 
 
     
Bringen Sie Ihre Fähigkeiten in einem 
Beruf mit Zukunft und 
Gestaltungspotenzial ein. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere 
Informationen 
finden Sie hier 



 
 

 

Ihre Aufgaben als 
rechtliche/r Betreuer*in  

 
Rechtliche Vertretung von volljährigen 
Personen, die aufgrund einer Erkrankung oder 
Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr     
oder nicht ausreichend besorgen können 

 
Sicherstellung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen gegenüber 
Leistungsträgern und Behörden 

 
Unterstützung beispielweise bei der Regelung 
der Finanzen, Organisation von pflegerischen 
Diensten, Einwilligung in ärztliche Maßnahmen 
 
    

Ihre Qualifikationen 
 

Sie besitzen Verständnis für herausfordernde 
Lebenslagen und die Fähigkeit, Kontakte mit 
Menschen mit Behinderung oder psychischer 
Erkrankung zielgerichtet, respektvoll und 
wertschätzend zu gestalten und verfügen über 

 
Ein abgeschlossenes Studium der Sozialen 
Arbeit/ Sozialpädagogik mit staatlicher 
Anerkennung oder 

 
Ein abgeschlossenes Studium der 
Rechtswissenschaften mit Befähigung zum 
Richteramt oder 

 
Einen Sachkundenachweis nach § 8 BtRegV 

Wir bieten 
 

Eine selbständige Tätigkeit, die über die 
Betreuungsgerichte nach Fallpauschalen 
vergütet wird 

 
Gestaltungsspielraum und Flexibilität: Der 
zeitliche Umfang sowie die Anzahl der zu 
führenden Betreuungen ist nicht vorgegeben 

 
Unterstützung durch die Betreuungsbehörde 
und Vernetzung mit anderen Berufsbetreuern 
sowie Kooperationspartnern vor Ort mit 
regelmäßigen Berufsbetreuertreffen im 
Landratsamt Böblingen 
 
 

Vor Beginn der Tätigkeit ist die Registrierung 
nach § 23 ff. BtOG bei der 
Betreuungsbehörde (Stammbehörde) 
notwendig. Der Erwerb des 
Sachkundenachweises kann im 
Registrierungsverfahren erfolgen. 
 

Interessiert?  
 
Für Fragen zum Sachkundenachweis oder 
zum Registrierungsverfahren stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung.  
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!  

Weitere Informationen 
     
www.lrabb.de/betreuung 
 


